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L34001 Abgabenordnung Burgenland

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §92;

BAO §93 Abs2;

LAO Bgld 1963 §69;

LAO Bgld 1963 §70 Abs2;

1. BAO § 92 heute

2. BAO § 92 gültig ab 01.01.1962

1. BAO § 93 heute

2. BAO § 93 gültig ab 01.01.1962

Rechtssatz

Die Bezeichnung als "Lastschriftanzeige/Bescheid" lässt nicht eindeutig erkennen, ob ein Bescheid vorliegen soll oder

nicht. Eine Lastschriftanzeige ist kein Bescheid (vgl. die Hinweise auf die Rechtsprechung bei

Ellinger/Iro/Kramer/Sutter/Urtz, BAO, § 92 E 41). Die Angabe "Lastschriftanzeige/Bescheid" ist somit widersprüchlich

und liefert keinen Anhaltspunkt für die Rechtsform der Erledigung.Die Bezeichnung als "Lastschriftanzeige/Bescheid"

lässt nicht eindeutig erkennen, ob ein Bescheid vorliegen soll oder nicht. Eine Lastschriftanzeige ist kein Bescheid

vergleiche die Hinweise auf die Rechtsprechung bei Ellinger/Iro/Kramer/Sutter/Urtz, BAO, Paragraph 92, E 41). Die

Angabe "Lastschriftanzeige/Bescheid" ist somit widersprüchlich und liefert keinen Anhaltspunkt für die Rechtsform der

Erledigung.
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